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Preisblatt Ergänzende Bedingungen  

der Stadtwerke Pritzwalk GmbH  

zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) 

 

Stand: 12. Mai 2023 

Gültig ab: 01. Juni 2023 

 

1. Netzanschlusskosten 

 

Erdgashausanschluss 

Der Preis für einen Erdgashausanschluss setzt sich aus den jeweiligen Grundpreis(en) sowie aus den 
längenabhängigen Meterpreis der Anschlussleitung zusammen. 

 

Erdgashausanschluss       netto  brutto 

Grundpreis       EUR           1.608,98      1.914,69 

Leitungslegung, offene Bauweise / m   EUR     31,03           36,93 

Leitungslegung, geschlossene Bauweise / m  EUR      51,57           61,37 

 

Erdgashausanschluss in Zähleranschlusssäule    netto  brutto 

Zuschlag je Zähleranschlusssäule    EUR   584,43         695,47 

 

Eigenleistung Tiefbau 

Für den durch den Anschlussnehmer erbrachten Tiefbauanteil auf dem Anschlussnehmergrundstück 

gewährt die Stadtwerke Pritzwalk GmbH eine Erstattung, angerechnet auf den Anschlusspreis. 

 

Erstattung auf den Tiefbau pro lfm Rohrgraben    netto  brutto 

        EUR       7,80             9,28 

 

Vergebliche Anfahrt 

Für jede vom Anschlussnehmer oder -nutzer zu vertretende erfolglose Anfahrt zur Erbringung einer der 

unter 3.1. aufgeführten Leistungen (z.B. erfolgloser Versuch der Inbetriebnahme bei festgestellten Män-

geln in der Anschlussnehmeranlage) werden die nachfolgend ausgewiesenen Kosten berechnet. 

 

je vergebliche Anfahrt       netto  brutto 

        EUR   55,50         66,05 

 

2. Baukostenzuschuss (§ 11NDAV) 

Die Stadtwerke Pritzwalk GmbH erhebt bei der Erstellung von Netzanschlüssen bzw. für die Erhöhung 

der Anschlussleistung bestehender Anlagen vom Anschlussnehmer einen Baukostenzuschuss (BKZ) 

in Höhe von 50% der umlegbaren Gesamtkosten, gemäß der gesetzlichen Regelung. 

 

Baukostenzuschuss        netto  brutto 

Nieder-/Mitteldruck / kW     EUR         6,67           7,94 

 

3. Mess- und Steuereinrichtung 

Die Leistung umfasst die Montage und/ oder Demontage für die Messeinrichtungen. 

 

Zählermontage        netto  brutto 

Gaszähler bis zur Größe G16    EUR      75,92          90,34 

 je weitere Gaszähler bis zur Größe G16 

am selben Netzanschluss und einmaliger Anfahrt  EUR      22,92          27,27 
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4. Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschlussnut- 

zung (§ 24 NDAV) 

Für die Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung im Sinne des § 24 NDAV wird keine 

Umsatzsteuer erhoben. 

 

Unterbrechung des Anschlusses an vorhandenen Absperrvorrichtung netto  brutto 

Ausführungskosten der Unterbrechung    EUR       63,42           

 

Physische und / oder zwangsweise Unterbrechung des Anschlusses netto  brutto 

Trennen des Netzanschlusses an Anschlussleitung  EUR  Preis nach Aufwand           

 

Wiederherstellung des Anschlusses an vorh. Absperrvorrichtung  netto  brutto 

Ausführungskosten der Wiederherstellung    EUR       63,42 75,47           

 

Wiederherstellung des Anschlusses nach physischer Trennung  netto  brutto 

Herstellen des Netzanschlusses am Anschlusskabel EUR  Preis nach Aufwand 

 

je vergebliche Anfahrt        netto  brutto 

Unterbrechung      EUR   63,42          

Wiederherstellung      EUR   63,42  75,47 

 

5. Zahlung, Verzug (§ 23 NDAV) 

Für einen vom Anschlussnehmer/ -nutzer verursachten Zahlungsverzug werden nachfolgende Kosten 

berechnet. Sie werden ohne Umsatzsteuer erhoben. 

 

Rechnung, Mahnung        netto  brutto 

je Mahnung       EUR         1,20  

Einzug durch einen Beauftragten (je Inkassogang)  EUR       65,08            

 

6. Umsatzsteuer 

Soweit die oben genannten Leistungen der Umsatzsteuer (zurzeit 19 %) unterliegen, sind neben den 

Nettopreisen die gerundeten Bruttopreise angegeben. 

 

7. Inkrafttreten 

Dieses Preisblatt tritt mit seiner Veröffentlichung und dem ausgewiesenen Datum in Kraft. Gleichzeitig 

wird die bisherige Fassung außer Kraft gesetzt. 

 

8. Änderungsvorbehalt 

Die Stadtwerke Pritzwalk GmbH behält sich eine Änderung der ,,Ergänzenden Bedingungen zur NDAV’’ 

vor. Die geänderte Fassung wird mit In-Kraft-Treten Bestandteil des jeweils abgeschlossenen Netzan-

schlussvertrages bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses. 

 


